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Der politische Beamte als Systemfehler
Prof. Dr. Josef Franz Lindner

Der politische Beamte (I.) ist eine heute akzeptierte, gleichwohl
paradoxe Figur des Berufsbeamtentums (II.). Obwohl das Insti-
tut des politischen Beamten im System des Beamtenrechts
schwere Brüche verursacht (IV.), sieht es die geltende Rechts-

lage in Bund und Ländern in beträchtlichem Ausmaß vor (III).
Eine verfassungsrechtliche Betrachtung zeigt, dass der politi-
sche Beamte zwar im Grundsatz zulässig ist. Wenig beachtet
worden ist bislang allerdings, dass das BVerfG die Anforderun-
gen jüngst deutlich verschärft hat. Vor diesem Hintergrund ist
das Institut des politischen Beamten grundsätzlich zu überden-
ken, jedenfalls auf wenige Ausnahmefälle zu beschränken (V.).

I. Begriff und Phänomen des politischen Beamten

Der politische Beamte1 ist ein Beamter, der jederzeit in den
einstweiligen Ruhestand (früher: „Wartestand“) versetzt wer-
den kann. Er gehört seit dem 19. Jahrhundert2 zum festen In-
ventar des Beamtenrechts. „Politischer Beamter“ war bis vor
kurzem allerdings weniger ein Rechtsbegriff, sondern eine
nicht rechtsförmliche Begriffsbildung zur Charakterisierung ei-
nes Phänomens an der sog. „Schnittstelle“ zwischen (Regie-
rungs-)Politik und Exekutive (insbesondere in der Ministerial-
verwaltung). Der Gesetzgeber hat das Phänomen bislang
verklausulierter formuliert: So sprach der mittlerweile wegge-
fallene § 31 Abs. 1 BRRG von einem Beamten, der ein Amt be-
kleide, bei dessen Ausübung er in „fortdauernder Übereinstim-
mung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und
Zielen der Regierung stehen muss“ 3. Diese Formulierung ver-
wendet auch § 30 Abs. 1 BeamtStG noch. Der Gesetzgeber des
Bundesbeamtengesetzes dagegen nennt das Kind nunmehr
beim Namen: Nach § 54 BBG kann der Bundespräsident die
„nachfolgend genannten politischen Beamtinnen und politi-
schen Beamten“4 jederzeit in den einstweiligen Ruhestand ver-
setzen5.

II. Der politische Beamte als heute akzeptiertes
Paradoxon des Berufsbeamtentums

1. Der Streitstand im Überblick

Das Institut des politischen Beamten wird heute nicht mehr
streitig diskutiert. Von einzelnen kritischen Stimmen abgese-
hen6 wird es – wenn es überhaupt noch problematisiert wird –
ganz überwiegend akzeptiert7 oder zumindest (mitunter aber
durchaus) zähneknirschend hingenommen8. Dass eine breitere
Diskussion heute nicht (mehr) auszumachen ist, dürfte seinen
Grund zumal darin haben, dass der politische Beamte als herge-
brachte Erscheinung des Berufsbeamtentums angesehen wird
und daher bereits den frühen Segen des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) erfahren hat9. Auch das Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) hat grundsätzliche Zweifel – soweit ersichtlich
– nicht geäußert10. Auch von Seiten der Politikwissenschaft
sind wenig kritische Töne zu hören11. Insgesamt dürfte sich,
wie Leisner prägnant formuliert hat, Resignation breit gemacht
haben: „Die Figur des ‚politischen Beamten‘, eine besonders
ausgeprägte Form der Ämterpatronage, wird heute … ersicht-
lich resignierend hingenommen“12.

2. Der politische Beamte als Paradoxon

Dies ist umso erstaunlicher, als sich im Phänomen des politi-
schen Beamten einige Paradoxa abbilden: Warum kann/darf es
politische, jederzeit der Versetzung in den einstweiligen Ruhe-
stand ins Auge sehen müssende Beamte geben, wenn die
Grundidee, gewissermaßen das Paradigma des Berufsbeamten-
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